	Evangelische Landeskirche in Baden
Kirchengemeinde:
(oder) Einrichtung:
Straße:
Ort:
Tel:
	Betriebsanweisung 
Zecken 
- Überträger von Borreliose und FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis /
Hirnhautentzündung)
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	1. ANWENDUNGSBEREICH

	Diese Betriebsanweisung enthält allgemeine Regeln für den „Umgang“ mit Zecken


	2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT
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	· Bei Aufenthalt und Arbeiten in der Natur (Außenspiele im Kindergarten, Wanderungen, Gottesdienste im Grünen, Spiele mit KiGo, Jungschar, Jugendkreisen, Gemeindefeste, Zeltübernachtungen, Fahrradtouren, Grünpflege…) besteht die Gefahr, von Zecken gestochen zu werden.
· Gefahr durch Übertragung des FSME-Virus – hauptsächlich in Risikogebieten (u.a. Bereich der Evangelischen Landeskirche in Baden; weitere Gebiete sind auf der Homepage des Robert-Koch-Instituts zu erfahren).
· Gefahr durch Übertragung von Borreliose – keine räumliche Begrenzung.
· Entzündungen an der Stichstelle. 
Ein Symptom einer Borreliose (verursacht durch Borrelien) kann die so genannte Wanderröte (Erythe-ma migrans) sein, eine kreisförmige sich ausbreitende Rötung der Haut um die Stichstelle. Die Borreliose kann zu dauerhaften Erkrankungen, z. B. der Gelenke und des Nervensystems führen. 
Nach einem Stich einer mit dem FSME-Virus infizierten Zecke (bevorzugt in FSME-Risikogebieten) können nach ca. 7 – 15 Tagen grippeähnliche Symptome auftreten. In einer späteren Krankheitsphase können schwere Störungen des zentralen Nervensystems (Hirnhautentzündung) die Folge sein.
	

	3. SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN
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· Möglichst helle und geschlossene Kleidung tragen.
· Während und nach dem Aufenthalt im Freien Kleidung auf Zecken absuchen.
· Nach dem Aufenthalt im Freien Körper nach Zecken absuchen
· Pausen nicht im Gras und Wiesen durchführen, da auch dort Zecken leben.
· Eine Schutzimpfung gegen den FSME-Virus ist möglich. Beraten Sie Für und Wider bitte mit dem behandelnden Arzt.
	

	4. VERHALTEN IM GEFAHRENFALL

	
	· Zecke möglichst schnell mit einem geeigneten Hilfsmittel entfernen (Zeckenkarte, Pinzette, Zeckenschlinge). Nie mit Öl, Klebestift oder sonstigen Hausmitteln!
· Zecke dabei nicht quetschen.
· Es ist empfehlenswert, die Stichstelle zu markieren und weiter zu beobachten
· Wunde desinfizieren.
· Sollte sich die Zecke nicht im Ganzen entfernen lassen, suchen Sie einen Arzt auf.
· In FSME-Risikogebieten empfiehlt es sich, immer einen Arzt aufzusuchen.
· •Beim Auftreten akuter Krankheitssymptome nach einem Zeckenstich (Wanderröte, Fieber, Schwellungen u. a.) ist ein Arzt aufzusuchen mit dem Hinweis auf die gefährdende Tätigkeit
	

	5. ERSTE HILFE

	
	· Ergänzen Sie den Verbandkasten um Pinzette, Zeckenkarte oder Zeckenschlinge.
· Ersthelfer/in heranziehen.
· Melden Sie den Unfall unverzüglich dem Anstellungsträger/Leitung. 
· Zeckenstich im Verbandbuch notieren.
· Achten Sie darauf, dass über jede Erste-Hilfe-Leistung, Aufzeichnungen in einem Verbandbuch gemacht werden.
[bookmark: _GoBack]Ersthelfer/in:	

	

	6. INSTANDHALTUNG/ENTSORGUNG

	
	· Zecke so entsorgen, dass sie keinen weiteren Schaden anrichten kann. 
· Nicht in die Toilette werfen oder in die Natur zurückbringen.
	

	
Datum:                                   Unterschrift:
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